
Judo-Club 1963 e.V. Kempen / Niederrhein

Satzung
Note: Zum besseren Verständnis und zur Vereinfachung des Textes, wfud i.d.R. die männliche Form gewählt.

A Allgemeines
Altil(€1 1 A1].geseiaes

1) Der Judo-Cfub Kempen 1963 e.V. mlt Sitz Lt\ 4j906 Kempen ve.rfofgt
ausschließIich und unmittelbar gemej-nnütziqe Zwecke im Sinne des
Abschnitts " Steuerbegünst igte Zwecke', der A-bgabenordnung.

2) Der Verein ist eingetragen beim Amtsqericht Krefeld unter der Nr.
3461.

3) Das ceschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Artikel 2 Zwecke

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. insbesondere von Budo- und
anderen Spoxtarten. Der Verein ist sefbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirt s chaft liche Zwecke,

Der Satzungszweck wird werwirklicht insbesondere durch:

a) die Durchführung von Training (insbesondere ,ludo),
b) die Teilnahrne an Turnleren und Meisterschaften,
c) Jugendhilfe

Artj.kel 3 Grundsätze

1) Der Verein ist parteipolitisch
der freiheitf ich demokratischen

neutral. Er vertritl die crundsätze
Grundordnung.

2) Der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und fremden feindli chen
Bestrebungen sowie jeglicher Form von Gevralt, insbesotdere
körperLicher, seelischer oder sexueller Art, entgegen.

Altikel 4 Aufoahae

1) Mitqlied des Judo-Club Kempen 1963 e.V. kann nur der werden, der
bereit ist, die ziel-e des Vereins zu fördern.

2) Die Aufnahme a1s Mitglied erfolgt auf schriftflchen Antrag des
Bewerbers. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der geschäftsführende
Vorstand. Personen unter 18 Jahren bedürfen der schriftlichen
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter.

3) Gegen die Abfehnung. die keiner Begründung bedarf, steht dem Ber.^rerber
die Berufung an die Mitgli ederversarunlung zu, welche dann endgültig
entscheidet.

A-rti"kel 5 Reqhte

.ledes Mitglj-ed hat das Recht,
Rahmen der sat zungs rechtlichen

an veransLaltungen und Versarufllungen im
Bes!irunungen teilzunehmen. Nur Mitglieder
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können in Vereinsgremien get^iähLt werden.

Artike]. 6 Beit.äge

Jedes Miaglied ha t eine Aufnahmegebühr unC Beiiträge ztt e.irichlen .

Ausnahmerl sind Curch die Mit gl i edervers alr]r]l-L ung ernannte Ehr.enmitg]iede..
l,läher.es zu den Beiträgen r.egelt die Finanz- unC Be l trags orcinung.

Artikel ? Ende der Mitgliedschaft
1) Dj.e Mitql.aedschafl, erlischt drrch Tod/ Ä,u-stritt, Streichung oder

Ausschluss.

2) Der Austritt isL d--m Vereinsvorstand schriftfich,
Monat r.ror Quartalsende, zu erklät en_ Er rrird Init
idirks3m,

B Ordnungen

mindestens einen
Ende des Quartafs

Arti-keL 8 Oldnunq:en

1) Ordnungen sind, mit
daeser Sat zung.

Ausnahme der Ver f ahrens ordnung nicht Bestandteil

2) Orcinungen (mit Ausnahme der Jugenc- sorrae del: Finanz- ..rnd Beitrags-
ord4ung) \.nerden durch den Vor.stand besch_Iossen und sind damir sofct L
gül tig. Sie werden der, nach dem Beschlusjs folgenden ordentLicherL
Mitc1iederversallr]r,Lung, zur Besl_äti.gung bzw. Korrektur vorgefegt.

,l) Die Jugendcrdnüng Ces r,.ereins rnird .,'cn det: Jugen.lve rs ar,,nf ung de-"
Vereirrs beschLos;en und bedarf der Genehnigung des Vorstancies.

4) Ordrungen dürfen der Salzung nichl ,,rlde rspre chen. tm ZrieifelsiaiL
geflen die Regelungen dieser Satzunq.

C Organe und Organisation

Axtikel 9 Organe

Orqane Ces Ve rerins s ind:
die Nli ig 1i ede rve rs aminlung
der Vorstand
CLe Jugend\.e rs amxLfunq
der Jugen.i !-ors t and

Artikel 10 Mi-tgliederversaemLung (tßr)

1) Die l\4V setzt sich aus den Mitglaeder. zusamrnen. Bei MiLgliede::n unter
16 Jahren sind die Erziehuogsberechtiqten terlnahneberechtigt. Sie
trltt mindestens elnmaf j ährlach im ersten Jahr,-sdri+-tel zusarrmerr,
.rno wli:d vom 1. Vorsttzenden cder 2. Vorsltzenden einberufen. Die
Einberufung erfoLgt dur.h Veröffentlichung auf der Vere i nshomepage.

Aut Antrag i"-on mindestens elnem Viertei der Mitgfieder. oder
mindesl,ens der Häffte der Vors t andsr.,ii c.I a eder rcuss elne MV einbetufen
werclen.

1

2
3
4
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2j Die MV wäh1t einen Teif
Aufgaben qehört:

des Vorstandes und die Kassenprüfer. ZLr Lnr-än

. Eestlegung der Finanz- und Beitrags ordnung,

. die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und
der Kassenpr:üferr

. die Entlastung des Vorstandes/

. die Eassung ven Beschlüssen auf Grundfage von
Anträgen an die MV

. die Bestätiqung von Ordnungen/ mit Ausnahme der Jugendordnung.

Artike]- 11 Vorstand

1) Der VorsLand wird für eine A,'ntszeit von 4 Jahren gewäh1t, Ergibr, sich
eine Übergangszeit zwischen Ende der Amtszej-t und Neuwahlen, so
verbleibt der aLi]e Vorstand rm A-'nt, bis der neue Vorsi_and gewähll
wurde. Scheidea ern Vorslandsmitglied während seiner Amtszeii aLLS,
iindeL durch die Mit gl aederve rs armiung eine Nachr,,ahl fur die
verbfeibende Dauer der Amtszeit statl -

2) Der Vorstand setzt sich aus fofqenden Mitqliedern zusamlnen,

Ge !.,äh Lt von der MitgfiederversarunLung:

1

2

3
4

Erster Vcrsitzender
Zwei ter Yorsit zendel:
Fi nan zwa r i
Frauenwart

Ge,rähf i von d-on Mitgliedern der jer,,/eif igen Fachabteifunqen:

5, je ein Ailteilungsleiter (Sportwart) für. jede Abteilung

Ge',.räh Lt von den Miig iedern der Juqendvers amml ung:

6. dle JugendLeitung je 1 männtich und 1 rveiblich

3) Der Vorstand in Sinne von §26 BGB wird am Folgenden a1s der.
geschäftsführ:ende Vorstand bezeichnet. Der. geschäftsführende VorstanC
llesteht aus clem 1. und 2. Vorsitzenden. Er vertritt den Vereir,
qerichtiich unci außergerichllich.
lllie Personen des geschäftsführenden 1"/crstandes können den Verein
vollumfängfich alfeine vertreten.
Im lnnenverhältnis ist der 2.Vorsitzende dem Verein gegeniber
verpffi.ihtet das Vorstandsamt nur bei Verhinder.unq des 1-Vorsi.tzenalen
aus zuüben.

4) Der 1. und 2. Vorsitzende kann nur sein eigenes Aint bekleiden. Bei
aflen weiteren Positionen können auch 2 Eunktionen in PersonaLunrcr,
besetzt werden.

Es k5nnen l'unktionen auß--rha.lb Ces ge s chä ft s führen.len Vorstan.ies
unbesei:z L bie iber .
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ArtikeL 12 Abtej.lungen

1) Neben der Abteilung Judo kann die Mit gliederversafiünlung die
Einrichtung weiterer Abteilungen für andere Sportarten beschfießen.
Diese Abtei.Iungen sind rechtLich unselbstständige Untergliederungen
des Vereins.

2) Die Mltglieder einer Abteilung wählen
ist der zuständige Sportwart lnnerhalb

einen Abteifunqs Ieiter. Dieser
seiner A-bteilung.

A.rtikel 13 KasEenprüfer

1) Die M.itgliederversarnmlung wählt zliei Kassenprüfer und zwei
Ersat z kas senprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen-

2) Die Amtszeit der Kassenpnüfer und der Ers at z kassenprüfer beträgt 2
Jahre. Die direkt.e WiederwahL frlr eine weitere Amtszeit ist zulässig.
Die Mitgliedervers amnlung kann anstatt dessen oder zusätzlich
beschließen, dass der Vorstand quallfizierte Dritte mit der Prüfung
der Ordnungsgemäßhe it der Geschä fts führung beauftragt.

3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit
allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen. Sie fertigen ein
Kas senprüfproto koll an und erstatten der Mitgliedervers aflrmlung einen
Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen
und aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hj-nsichL
berechtigt.

D Verfahrensordnung

Altike1 14 B€schlussf:ihigkeit

Die organe des Vereins sind beschlussfähig, wenn sie mindestens zwei
Wochen vorher, mit Angabe der Tagesordnung, einberufen werden. Tst die
Existenz oder das Vermögen des Vereins gefährdet, kann mit verkürzter
Ladungsfrist einberufen werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung, ist die
Beschlus s fähigkeit durch den Vorsitzenden festzustellen.

Artike]. 15 StiDeberechtigung

Stinrberechtigt in der Mitgfiedervers arnnlung sind a]le Mitglieder, die das
16. Lebensjahr vollendet haben.

Artikel 17 P.otokoll

Über die Mitgliederversarunlungen und Vors t ands sit zungen ist jeweils ein
Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und dem Protokollanten zu
unterzeichnen ist.
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Artike1 15 BoschlussfasEung

Beschlüsse werden mit relativer Mehrheit gefasst. Bei St immengleichheit
gi.It der Antrag a1s abgefehnt. Eür Sat zungsänderungen ist mindestens die
absolute Mehrheit der anwesenden st irunberecht igten Mitqlieder
erforderlich. Bei der Auflösung des Vereins müssen mindestens drei viertef
der stirunberecht lgten Mitglieder anwesend sein, und die Auflösunq muss mit
mindestens drei Viertel der anwesenden st immberecht igten Mltglieder
erfolgen.



E Finanzen

A.rtj'kel 18 Auagaben

1) Die Ausgaben des Vereins
gedeckt. Das Nähere regelt
der MV besch.Lossen wird.

werden im Wesentlichen durch
eine Einanz- und Beitragsordnung,

Beiträge
die von

2) Mittel des Vereins dürfen nur
verwendet werden. Die Mitglieder
Mitteln des Vereins.

satzungsmäßigen Zwecke
keine zuwendungen aus

zweck des Vereins fremd
Vergütungen begünstigt

für die
erhalten

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
sind. oder durch unverhä ltnismäßig hohe
werden.

Artikel 19 Auflösung dea \/ereins
Bei Auflösung des Verei-ns oder bei Wegfall steuerbegüns t i gt er Zwecke fällt
das Vermögen des Verej-ns an die Einrichtung ,,Judoka für Judoka e.V.", die
es unmittelbar und ausschließllch für gemeinnützige oder mildtätige zwecke
zu verwenden hat.

F Ordnungsmaßnahmen

Altikel 20 Arten

Durch den VereinsvoIst and können gegenüber Mitgliedern Ordnungsmaßnahmen
getroffen werden. Of:dnungsmaßnahmen slnd:

a) Tadel
b) Verwarnung
c) befristeter, bis maximal sechsmonatiger Ausschluss

von Vere ins a kt ivitäten,
d) Streichunq von der Mitgliederliste
e) Ausschluss aus dem Verein.

Arti-kel 21 Grirnde

1) Die ordnunqsmaßnahmen a-c können erfolqen, wenn ein Mitqlied

. qegen die satzung oder ordnungen schufdhaft verstößt;

. den fnteressen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt;
o sich unsportlich oder unangemessen verhä.Lt,

2) Ein Mitglied kann von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es
mit seinen Zahlungsverpffichtungen in Verzug ist. Voraussetzung
ist, das Mitglied 1st zahlungs auf forderungen nicht nachgekommen oder
ist nicht unter seinen angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

3) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied

grob gegen die Satzung oder ordnungen schuldhaft verstÖßt;

in grober !,leise den Interessen des Vereins und seiner ziele
zuwiderhandelt;

slch gxob unsport L.ich werhält;
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.l"n Ve.eln oder dem A,nsehen des Vereins durch unehrenhaftes
r/erhalterr, insbescndere Curch Außerunq exl-rer,lstrscher
Gesiinu.g oder durch Vel sloß gegen die GrL:ndsäize des
Ki nCer- und Jugendschutzes, schadel.

Artikel. 22 Entecheidung

1) Über die Anwendung von OrCnungsnaßnahmen entscheidet der Vorstand auf
Anlrag. Zur Anlraqstei.lung .1s1, jedes MltqLied berechligi.

2) Handelit eS srch bei dem auszusChLteßenderr oder
Milglied um ein Mllqliei des Vorstandes, dann
v: rl-eoorv -.^m1.n J.

zD streachenden
ent s che ider- dre

kein
bleibl

A.rtikel 23 Velfahren tei Ausschluss

1) Der Anlrag auf Aus-ech-iuss ist dern betrolfenen Mirgfj ed samt
tsegrür]dunq zuz,rleilen. Das betroffene Mltgiied wirC aufgeforCer.t?
innerhalb erner FrLSt von drei !{ochen zu dem Antrag auf Aussch.Luss
Stef lurg zu nehmen. Nach Ablauf der Frist isr vom Vors!and unter
Ber.ücksichti.gung der. Stellungnahme des betr.oflenen Mi-LqLieds ube:r den
Ar.ilrlag mat einfacher Mehrheia zu entscherderl.

2) Der 3eschfuss zunl Ausschfitss aus dem Vetein 1s! dem MitgLied nir der
entsprechenden Begr.indunq, schr.if i,1ich, jn Briefforn mitz,tleilen. Er
r^/ird rit ZustelLunq an clas hetroffene l.4atgf ied wat rsan.

3) Dem betroffenen Mitglied sleht qeqen den Ausschluss
tseschl.erderecht zu. Der l,ieg zu den ordenlfichen Gel:achten
unberührt.

Diese Satzung wurde auf der Mitgliedervers arrolung von 16.03.2025
beschlossen,

Sie \,./ird gü]ti,.J 1llit dem Eintrag beim Amlsgerichi,

Cr'i
Anja Schrey

- Prot oko L I f ührerin
P er Albrecht

Vorsitzender-
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